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INFORMATORISCHER VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Initiative Belgiens, Bulgariens, der Tschechischen Republik, Deutschlands, 

Estlands, Griechenlands, Spaniens, Frankreichs, Kroatiens, Italiens, Zyperns, 
Lettlands, Litauens, Luxemburgs, Ungarns, Maltas, der Niederlande, Österreichs, 
Polens, Portugals, Rumäniens, Sloweniens, der Slowakei, Finnlands und 
Schwedens für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung des Beschlusses 2005/681/JI über die Errichtung der Europäischen 
Polizeiakademie (EPA) 
– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 
(Straßburg, 14.-17. April 2014) 

 
I. EINLEITUNG 

 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um bei diesem Dossier eine Einigung in erster Lesung 

zu erzielen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens zu 

vermeiden. 

 

1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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In diesem Zusammenhang hat die Berichterstatterin Frau Kinga GAL (PPE – HU) im Namen des 

Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eine Kompromissabänderung 

(Abänderung 7) zu dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. Über diese Abänderung war bei den oben 

erwähnten informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

 

II. ABSTIMMUNG 

 

Das Europäische Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 16. April 2014 die 

Kompromissabänderung (Abänderung 7) zu dem Verordnungsvorschlag angenommen. Die auf 

diese Weise geänderte Initiative der Mitgliedstaaten und die legislative Entschließung stellen den 

Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung1 dar, der der zuvor getroffenen 

Vereinbarung zwischen den Organen entspricht. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den 

Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

 

Der Rechtsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

 

____________________ 

1 Der Wortlaut der angenommenen Abänderung und der legislativen Entschließung des 
Europäischen Parlaments ist in der Anlage wiedergegeben. Die Abänderung wurde in eine 
konsolidierte Fassung eingearbeitet, in der die an der Initiative der Mitgliedstaaten 
vorgenommenen Änderungen durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht sind. Das 
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ANLAGE 
(16.4.2014) 

Europäische Polizeiakademie ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2014 zu dem Entwurf 
einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Beschlusses 
2005/681/JI über die Errichtung der Europäischen Polizeiakademie (EPA) (17043/2013 – C7-
0435/2013 – 2013/0812(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die dem Europäischen Parlament 
und dem Rat unterbreitet wurde (17043/2013), 

– gestützt auf Artikel 76 Buchstabe b und Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts unterbreitet wurde (C7-0435/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absätze 3 und 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme der Kommission (COM(2014)0007), 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 5. März 2014 gemachten Zusage, 
den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 44 und 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-
0146/2014), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. bedauert, dass das Europäische Parlament nicht umfassend an der Bewertung der Bewerbungen 
beteiligt wurde, und dass dem zuständigen Ausschuss nur ein Bewerber vorgestellt wurde, 
obwohl nach der im Juli 2013 ergangenen Aufforderung des Ratsvorsitzes zur Einreichung von 
Bewerbungen um die vorläufige Unterbringung der Europäischen Polizeiakademie bis zur 
Festlegung einer dauerhaften Lösung für die Zukunft der Agentur sieben Bewerbungen 
eingereicht wurden, und zwar von folgenden Mitgliedstaaten: Irland, Griechenland, Spanien, 
Italien, Ungarn, die Niederlande und Finnland; weist darauf hin, dass die politische Einigung bei 
der Tagung des JI-Rates am 8. Oktober 2013 bestätigt wurde; beabsichtigt, nähere Auskünfte 
über die Folgenabschätzung für die Wahl des genauen Standorts anzufordern, bevor es seinen 
endgültigen Standpunkt einnimmt; 

3. fordert die Haushaltsbehörden auf, zu gewährleisten, dass die zusätzlichen Kosten im 
Zusammenhang mit dem Sitz der EPA vom derzeitigen Aufnahmeland und durch zusätzliche 
Unionsmittel vollständig abgedeckt werden, damit sie sich nicht negativ auf den ordentlichen 
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Haushalt der EPA auswirken und die regulären Erfordernisse für den Einsatz der EPA nicht 
gefährdet sind; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P7_TC1-COD(2013)0812 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2014 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Änderung des Beschlusses 2005/681/JI des Rates über die Errichtung der 

Europäischen Polizeiakademie (EPA) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 87 

Absatz 2 Buchstabe b, 

auf Initiative Belgiens, Bulgariens, der Tschechischen Republik, Deutschlands, Estlands, 

Griechenlands, Spaniens, Frankreichs, Kroatiens, Italiens, Zyperns, Lettlands, Litauens, 

Luxemburgs, Ungarns, Maltas, der Niederlande, Österreichs, Polens, Portugals, Rumäniens, 

Sloweniens, der Slowakei, Finnlands und Schwedens, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2014. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 4 des Beschlusses 2005/681/JI des Rates1 hat die EPA ihren Sitz in 

Bramshill, Vereinigtes Königreich. 

(2) Unbeschadet des Artikels 4 des Beschlusses 2005/681/JI hat das Vereinigte Königreich 

die EPA mit Schreiben vom 12. Dezember 2012 und 8. Februar 2013 darüber in 

Kenntnis gesetzt, dass es einseitig beschlossen hat, dass es nicht länger wünscht, dass 

die EPA ihren Sitz in seinem Hoheitsgebiet hat. Neben der EPA ist in Bramshill auch 

eine nationale Polizeiausbildungseinrichtung der National Policing Improvement 

Agency ansässig, die auf Beschluss des Vereinigten Königreichs durch ein neues 

Polizeikolleg an einem anderen Ort ersetzt werden soll. Das Vereinigte Königreich 

hatte daher beschlossen, die nationale Polizeiausbildungseinrichtung in Bramshill zu 

schließen und das Grundstück zu veräußern; das Vereinigte Königreich wies auf die 

hohen damit verbundenen Kosten und das Fehlen eines alternativen 

Geschäftsmodells für den Betrieb des Geländes hin. In Anbetracht der im Vertrag über 

die Europäische Union (EUV) niedergelegten Verpflichtungen zur loyalen 

Zusammenarbeit und insbesondere der Verpflichtungen aufgrund des Artikels 4 EUV 

sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten sich gegenseitig bei der Aufrechterhaltung der 

operativen Tätigkeiten der EPA unterstützen. Im Hinblick darauf ist insbesondere das 

Vereinigte Königreich verpflichtet, eine reibungslose Verlegung der EPA an ihren neuen 

Standort zu gewährleisten, ohne dass der reguläre Haushalt der EPA beeinträchtigt wird. 

(3) Angesichts der von den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten am 8. Oktober 

2013 erzielten Einigung und der Notwendigkeit, die Rechtsstellung der EPA als 

eigenständiger Agentur der Union zu wahren, sollte eine Regelung getroffen werden, der 

zufolge die EPA nach Budapest umziehen wird, sobald sie Bramshill verlässt. Diese 

Regelung sollte in den Beschluss 2005/681/JI aufgenommen werden. 

1  Beschluss 2005/681/JI des Rates vom 20. September 2005 zur Errichtung der Europäischen 

Polizeiakademie und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/820/JI (ABl. L 256 vom 1.10.2005, 

S. 63). 
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(4) Aufgrund des sich durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ergebenden 
Rechtsrahmens ist es erforderlich, den Beschluss 2005/681/JI zu überprüfen, wobei die 
Rechtsstellung der EPA als eigenständiger Agentur der Union gewahrt bleiben soll. 

(5) Der Beschluss 2005/681/JI sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Bevor die EPA an ihrem neuen Sitz ihre operative Tätigkeit aufnimmt, sollte nach den 
festgelegten Verfahren ein Sitzabkommen geschlossen werden. 

(7) Gemäß Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 
Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts haben diese Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass sie sich an der 
Annahme und Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten. 
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(8) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 
über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(9) Aufgrund der Dringlichkeit, den neuen Sitz der EPA festzulegen, sollte die vorliegende 
Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft treten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Beschluss 2005/681/JI wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 4 

Sitz 

Die EPA hat ihren Sitz in Budapest, Ungarn.". 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 21a 

Überprüfung 

Bis zum …* legt die Kommission einen Bericht über die Wirksamkeit dieses Beschlusses 

vor, wobei sie der Notwendigkeit, die Rechtsstellung der EPA als eigenständiger Agentur 

der Union zu wahren, Rechnung trägt. Dieser Bericht wird gegebenenfalls durch einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieses Beschlusses im Anschluss an eine 

gründliche Kosten-Nutzen-Analyse und eine Folgenabschätzung ergänzt.".  

*  ABl.: Bitte Datum einfügen: 18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. September 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

 

 

___________________ 
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